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Die Friedhofsträgerin hat die nachstehende Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof 
Am Kriegermal (Beyenburg) erlassen: 

 
 
      § 1  
     Gebührenpflicht  
 
 Für die Benutzung des Friedhofs und seiner Bestattungseinrichtungen sowie für sonstige 
 Leistungen der Friedhofsträgerin werden nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren 
            erhoben. 
 
 
      § 2 
     Gebührenschuldner 
 

  1) Gebührenschuldner ist, wer eine Leistung, Erlaubnis oder Genehmigung der Friedhofs- 
     trägerin beantragt oder Rechte besitzt, die mit einer Gebühr belegt sind. Ist die 
                 Inhaberin / der Inhaber eines gebührenpflichtigen Rechtes verstorben, ohne dass damit 
                das Recht erlischt, so ist die Erbin / der Erbe gebührenpflichtig, solange die neue 
                Inhaberin / der neue Inhaber noch nicht feststeht. 

  2) Mehrere in derselben Sache Pflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 
      § 3 
           Fälligkeit der Gebühren  
 

  1) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, sind Grabstättengebühren zum 
      Zeitpunkt des Erwerbs oder der Verlängerung, alle übrigen Gebühren bei  
      Inanspruchnahme der Leistung, der Benutzung von Einrichtungen oder der Erteilung 
      der beantragten Erlaubnis oder Genehmigung fällig. 
  2) Die Friedhofsträgerin kann die Benutzung des Friedhofs untersagen oder Leistungen 
      verweigern, solange weder die hierfür vorgesehene Gebühr entrichtet noch eine 
      entsprechende Sicherheit geleistet ist. 
  3) Rückständige Gebühren werden nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungs- 

    gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung beige- 
                trieben. 
 
 
      § 4 
        Gebührentarif 
 
 I. Grabstättengebühren  
 

  1. Reihengrabstätten 
    a) Erdbestattung im Rasenfeld        jährlich €  58,00 x 25 Jahre = Gesamt 1450,00  € 
 
    b) Urnenbeisetzung im Rasenfeld   jährlich €  30,00 x 25 Jahre = Gesamt    750,00 € 
 
    Die Gebühren a) u. b) beinhalten die Kosten für die einheitliche Gestaltung und 
                Unterhaltung des Rasengrabfeldes für die Dauer der Ruhezeit und eine einheitliche 
                Grabkennzeichnung. 
 
    c) Erdbestattung für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
                     jährlich  €  25,00 x 15 Jahre = Gesamt    375,00 € 
 
    d) Urnenbeisetzung  
             jährlich  €  20,00 x 25 Jahre  = Gesamt    500,00 € 
    Die Gebühren c) u. d) beinhalten keine Kosten für Gestaltung und Unterhaltung. 
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2. Wahlgrabstätten 
   a) Erdbestattung und Urnenbeisetzung jährlich €  39,00 x 25 Jahre = Gesamt   975,00 € 
         x 30 Jahre  = Gesamt 1170,00 € 
       Diese Gebühren beinhalten keine Kosten für Gestaltung und Unterhaltung. 
 
   b) Diese Gebühren sind sowohl beim erstmaligen Erwerb als auch beim Wiedererwerb 
                   (Erneuerung, Verlängerung) zu entrichten. 
  
   c) Überschreitet bei einer Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten die 
                   Ruhezeit die noch laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht für die Wahrung 
                   der Ruhezeit notwendigen Jahre sofort zu verlängern. In diesem Fall ist der unter a) 
                   genannte Jahresbetrag mit der Zahl der Jahre zu multiplizieren, die bis zum Ablauf der  
                   Ruhezeit nötig sind. 
  
   d) Bei Wahlgrabstätten mit mehreren Gräbern ist ein entsprechendes Vielfaches dieser 
                   Gebühren zu entrichten. 
 
 
 
   II. Friedhofsunterhaltungsgebühr  
 
   Eine Friedhofsunterhaltungsgebühr wird nicht erhoben. 
 
 
 
  III. Bestattungsgebühren  
 

     1. Allgemeine Gebühren 
       a) Sargbestattung für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  480,00 € 
       b) Sargbestattung für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr            1090,00 € 
       c) Urnenbeisetzung        480,00 € 
       d) Feier ohne Bestattung/Beisetzung      225,00 € 
 

     2.Gebühren für Umbettungen, Wiederbeisetzungen, Ausgrabungen 
       a) Umbettung innerhalb des Friedhofs 
    für Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr              1350,00 € 
    für Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr              2150,00 € 
    für Urnen        600,00 € 
       b) Ausgrabung ohne Wiederbeisetzung auf diesem Friedhof  
    für Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr              1000,00 € 
    für Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr              1450,00 € 
    für Urnen        325,00 € 
       c) Beisetzung von Ausgegrabenen, die von anderen Friedhöfen überführt werden 
    für Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr    350,00 € 
    für Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr    700,00 € 
    für Urnen        275,00 € 
 

     3. Besondere Gebühren 
       a) Orgelspiel (für Nicht-Gemeindemitglieder)       42,50 € 
                 b) Trägergruppe bei Erdbestattungen                162,00 € 
     c) Trägergruppe bei Urnenbeisetzungen     54,00 € 
                d) Benutzung der Ruhekammern je Tag (ohne Bestattung/Beisetzung)             15,00 € 

 
 

 4. Genehmigungsgebühren         
                   a) Erteilung der Aufstellungsgenehmigung für ein Grabmal   45,00 € 
                   b) Erteilung der Aufstellungsgenehmigung für ein Holzkreuz   30,00 € 
       c) Erteilung einer Aufstellungsgenehmigung für eine Grabeinfassung  45,00 € 

                    d) Jährliche Prüfung der Standfestigkeit des Grabmals  pro Jahr                        4,00 € 
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    5. Sonstige Gebühren                                                                                                                           
                    a) Zweitausfertigung verlorengegangener Urkunde     35,00 € 
                    b) Neuausstellung oder Änderung einer Urkunde aufgrund der Rückgabe 
            einzelner Grabstellen        35,00 € 
        c) Umschreibung von Nutzungsrechten an einer Grabstätte     35,00 € 
                    d) Verwaltungskostenpauschale bei Rückgabe einer Grabstätte 
             vor Ablauf der Nutzungszeit       40,00 € 
                    e) Pflegekostenpauschale bei Rückgabe einer Grabstätte vor Ablauf der 
             Nutzungszeit      pro Jahr   30,00 € 

 
 

      § 5 
                                                          Schlussbestimmungen 

  
      1.Diese Friedhofsgebührensatzung tritt am 1. 1. 2008, spätestens am Tag nach der 
         Veröffentlichung in Kraft. 

 2.Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührensatzung tritt die bisherige Friedhofs-
gebührensatzung vom 12. Juni 2006 außer Kraft. 

 
 
 
 
                42399 Wuppertal, den 6. November 2007 
 
 
 
 
                Friedhofsträgerin 
   Evangelische Kirchengemeinde Beyenburg-Laaken 
 
 
 

Schumacher     Magdowski 
      Vorsitzender des Bevollmächtigten-Ausschusses      Vorsitzender des Friedhofs-Ausschusses 

 
 

Braselmann 
     Mitglied des Bevollmächtigten-Ausschusses 
 
 
 
 
 
 
Genehmigt bis zum 28.03.2011 
Düsseldorf, den 28.03.2008 
Schriftstück-Nr.: 789734 
Evangelische Kirche im Rheinland 
Das Landeskirchenamt 
 
 
 
Genehmigt: 
Az.: 48.45.01 
Bezirksregierung Düsseldorf, den 14.04.2008 


